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Abwicklungs- und Prozesssicherheit im Asylwesen

Kleine Anfrage

Reto Siegrist (CVP), Mitglied des Gemeinderates, hat am 28. Januar 2016 folgende Kleine Anfrage
eingereicht:

"Der deutsch-pakistanische Journalist und Terrorismus-Experte Shams ul-Haq nat fünf läge under-
cover im Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) Kreuzlingen verbracht. Er schilderte in einem
Zeitungsartikel einen Einblick ins Schweizer Asyhwesen, der Aussenstehenden bislang verwehrt war.
Neuen vorbildlichem Verhalten kamen auch Missstände zu Tage, die nicht sein sollten. Es stellt sich
die Frage, ob Ähnliches oder Gleiches auch in Dietikon passieren kann. Durch die Auslagerung der
Betreuungsarbelt im Asyl- und Flüchtlingsbereich an die Firma ORS Service AG Zürich sind Kontrol-
len zur Prüfung der vereinbarten Leistungsvereinbarung schwieriger zu organisieren als wenn die
Organisation in den eigenen Händen bzw. Verantwortung liegt (zu bemerken ist diesbezüglich, dass
d/e Gemeinde Oberengstringen ihre Asylsuchenden per 1. Januar 2016 nicht mehr von einer exter-
nen Organisation betreuen lässt. Dies nicht zuletzt deshalb, da gemäss Gemeindarat die Gemeinde
eine bessere Betreuung und eine schnellere Integration mit gleich hohen Kosten gewährleisten
kann).

Darum bitte ich den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Asylsuchende/Flüchtlinge sind der Stadt Dietikon zugeteilt worden und wie viele davon
s/nd am 1. Februar 2016 immer noch in Dietikon (in Kreuzlingen verschwanden laufend Perso-
nen)?

2. Wie ist die Arbeitsteilung zwischen den involvierten Organisationen geregelt (ORS, Stadt Diet-
ikon usw. )?

3. Wie prüft die Stadt Dietikon die zugewiesenen Aufgaben auf ihre richtige Ausführung und Um-
setzung, damit keine Missstände/Ubergriffe passieren?

4. Wenn es ein Kontrollsystem gibt, gab es schon Beanstandungen?"

Die Kleine Anfrage wird im Sinne von § 59 der Geschäftsordnung zur Kenntnis gebracht.

Mitteilung an:
Alle Mitglieder des Gemeinderates;
Sekretariat Gemeinderat;
Medien;
Stadtrat.
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